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Jetzt wird endlich das Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma Europas eingeweiht. Doch warum erst jetzt?1 Über zehn 
Jahre nach der Einweihung des Denkmals für die ermordeten Juden Europas und über 60 Jahre nach dem Völkermord, 
dem Juden sowie Sinti und Roma zum Opfer gefallen sind. Ist mit dem Denkmal jetzt alles wieder gut oder gar wieder gut-
gemacht worden? Brauchen wir nicht auch ein Denkmal, das an das erinnert, was den Sinti und Roma nach dem Völker-
mord angetan worden ist? Ein Denkmal des Denkmals.2 

Auf den ersten Blick scheint es sich hier um hohe Summen 
zu handeln. Dabei muss jedoch der Zeitfaktor berücksichtigt 
werden. Für «Wiedergutmachung» ist nie mehr als drei bis 
fünf Prozent des bundesdeutschen Haushalts aufgewandt 
worden. In absoluten Zahlen: Wurden noch in den 1950er 
Jahren jährlich drei Milliarden DM gezahlt, verringerte sich 
dieser Betrag im Laufe der Zeit auf 1,7 Milliarden DM jähr-
lich. Volkswirtschaftlich gesehen sind dies wirklich nur «pea-
nuts». Doch für viele Überlebende des Holocaust – bis 1985 
hatten über vier Millionen Personen Anträge gestellt – hat-
ten und haben diese Zahlungen eine geradezu existenzielle 
Bedeutung. Allerdings mussten sie sich diese Gelder in häu-
fig mehr als schwierigen Verhandlungen erstreiten, wobei 
die deutschen Behörden nachgerade einen «Kleinkrieg ge-
gen die Opfer» führten.8 Viele an sich Anspruch berechtigte 
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VerWeigerte Wiedergutmachung
die deutschen und der Völkermord an den sinti und roma

«Wie mit den Juden»
«Es ist ebenso wie mit den Juden […] Es bestand kein Un-
terschied zwischen den Zigeunern und den Juden».3 So be-
antwortete der Leiter der Einsatzgruppe D, Otto Ohlendorf, 
die Frage der alliierten Ankläger, warum seine Untergebenen 
auch «Zigeuner» ermordet hätten. Ohlendorf war kein Einzel-
fall. Auch andere Täter haben auf dem Nürnberger Kriegsver-
brecherprozess bereitwillig zugegeben, dass neben Juden 
auch Roma zu Opfern des nationalsozialistischen Völkermor-
des geworden sind. Dennoch und obwohl zur Vorbereitung 
der Kriegsverbrecherprozesse zahlreiche Quellen gesam-
melt wurden, die den rassistisch motivierten Völkermord an 
den Roma eindeutig dokumentieren,4 sind die Nürnberger 
Ankläger und Richter auf diesen «zweiten Holocaust» nicht 
weiter eingegangen.

Dies hatte Folgen bis auf den heutigen Tag. Wenn es schon 
die Siegermächte nicht für notwendig hielten, den Völker-
mord an den Roma zu thematisieren, dann sahen es die be-
siegten Deutschen schon gar nicht ein, sich zu dieser Schuld 
zu bekennen und die Opfer zu entschädigen. So taucht das 
Wort «Zigeuner», soweit ich sehe, auch nicht in der nach 
1945 entstandenen Publizistik über die deutsche Schuldfra-
ge auf. Hier gab es kein Schuldbewusstsein und keine Ver-
pflichtungserklärung zur «Wiedergutmachung».5 

 
«Wiedergutmachung» oder  
Wider die gutmachung?
Bei den jüdischen Opfern des nationalsozialistischen Rassen-
mordes war dies jedoch anders. Bis 1990 sind insgesamt et-
wa 80 Milliarden DM «Wiedergutmachung» gezahlt worden.6 
Fünf Prozent davon entfielen auf die globale «Wiedergutma-
chung» an Israel. Der Rest wurde an Einzelpersonen in Form 
von Sachentschädigungen, einmaligen Zahlungen, Pensio-
nen und Zuschlägen zur Sozialversicherung für den Verlust an 
Leben, Gesundheit und beruflichem Fortkommen gezahlt.7 

1 Es ist nicht das erste. Das erste Denkmal wurde im Berliner Bezirk Marzahn errichtet. Von 
Bürgern der DDR und in der Zeit der DDR. Dies sollte heute, wo man die DDR zu vergessen 
scheint oder nur an ihre negativen und verbrecherischen Aspekte erinnert, nicht vergessen 
werden. Wir gehen im Folgenden aber vornehmlich auf die Bundesrepublik ein, weil sie sich 
als Rechtsnachfolgerin des Dritten Reiches empfand und weil das Roma-Problem in der 
DDR einen weit geringeren Stellenwert hatte als in der BRD. Auf DDR-Besonderheiten und 
Abweichungen von der BRD wird in den Anmerkungen verwiesen. 2 Über die im Folgen-
den nur ganz knapp skizzierte Geschichte und Nachgeschichte des Völkermords an den 
Sinti und Roma habe ich in den letzten 30 Jahren verschieden Aufsätze und Bücher geschrie-
ben. Unter anderen: Wippermann, Wolfgang: Das Leben in Frankfurt zur NS-Zeit II. Die na-
tionalsozialistische Zigeunerverfolgung, Frankfurt am Main 1986; ders.: Geschichte der 
Sinti und Roma in Deutschland. Darstellung und Dokumente, Berlin 1993; ders.: «Wie die 
Zigeuner.» Antisemitismus und Antiziganismus im Vergleich, Berlin 1997; ders.: «Auser-
wählte Opfer»? Shoah und Porrajmos im Vergleich. Eine Kontroverse, Berlin 2005. 3 Zitiert 
nach: Rose, Romani (Hrsg.): Der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma, 
Heidelberg 1995, S. 115. 4 In die gedruckte Auswahl der Nürnberger Dokumente wurden 
jedoch nur ganz wenige Quellen zum Völkermord an den Sinti und Roma aufgenommen: 
Nürnberger Prozesse. Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationa-
len Militärgerichtshof, Nürnberg 14.11.1945–1.10.1946, Bd. 1–42, Nürnberg 1947–
1949. 5 Vgl. zum Folgenden den instruktiven Sammelband von: Ludolf Herbst/Constantin 
Goschler (Hrsg.), Wiedergutmachung in der Bundesrepublik Deutschland, München 
1989.  6 Dazu und zum Folgenden: Karl Heßdörfer, Die finanzielle Dimension, in: Herbst/
Goschler (Hrsg.), Wiedergutmachung, S. 55–60. 7 Die DDR hat sich an diesen Zahlungen 
nicht beteiligt. Dies heißt aber nicht, dass die DDR keine «Wiedergutmachung» geleistet 
hat. Sie wurde aber nicht so genannt. Ein großer Teil der Reparationen der DDR ging an die 
Sowjetunion. Der Gesamtumfang war weit höher als die «Wiedergutmachung» der 
BRD. 8 Dazu die sehr kritische Studie von: Pross, Christian: Wiedergutmachung. Der Klein-
krieg gegen die Opfer, Frankfurt am Main 1988. 
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jüdische Opfer wollten oder konnten sich diesen bürokrati-
schen Prozeduren nicht stellen und sind leer ausgegangen. 
Hinzu kommt, dass die individuellen Zahlungen keineswegs 
so hoch sind, wie in der Öffentlichkeit meist angenommen 
wird. So wird, um nur ein Beispiel zu nennen, der monatliche 
Aufenthalt in einem deutschen Konzentrationslager mit ei-
ner einmaligen Zahlung von 150 DM «wieder gutgemacht». 
Schließlich ist eindringlich darauf hinzuweisen, dass diese 
Entschädigungs- und «Wiedergutmachungs»-Summen in 
keinem Verhältnis zu den Milliarden von Mark stehen, die 
den Opfern geraubt oder durch Zwangsarbeit abgepresst 
worden sind.

Zu kritisieren ist aber auch, dass bis heute im Wesentlichen 
nur Juden entschädigt worden sind. Dies hatte drei Gründe: 
Einmal wurden durch das Londoner Schuldenabkommen 
vom 27. Februar 1953 alle ausländischen Opfer des National-
sozialismus auf den Abschluss eines Friedensvertrages mit 
einem vereinten Deutschland vertröstet. Noch wichtiger war 
zweitens, dass im Luxemburger Abkommen und in den nach-
folgenden deutschen Entschädigungsgesetzen vereinbart 
worden war, dass nur solche Personen anspruchberechtigt 
sind, die ihren Wohnsitz im Gebiet des früheren Deutschen 
Reiches (in den Grenzen von 1937) hatten oder zumindest zum 
«deutschen Sprach- und Kulturkreis» gehört haben. Letzteres 
wurde den osteuropäischen Juden mit der mehr als merkwür-
digen Begründung zugestanden, dass ihre Sprache, das Jiddi-
sche, zum «deutschen Sprachkreis» gehöre.9 Problematisch 
ist schließlich drittens die Definition des Begriffs «Opfer nati-
onalsozialistischer Verfolgung». Dies sind nach bundesdeut-
scher Rechtsauffassung Personen, die aus «politischen, religi-
ösen oder rassischen Gründen» verfolgt worden sind.10 

Durch diese Bestimmungen sind ganze Opfergruppen 
ausgeschlossen worden. Darunter die Roma, die nach 1945 
anders als Juden behandelt wurden, obwohl sie davor «wie 
die Juden» aus ebenfalls «rassischen» Gründen verfolgt und 
ermordet worden sind. Dennoch haben weder die (alte) Bun-
desrepublik noch die DDR und das vereinte Deutschland 
Verhandlungen mit Repräsentanten des Volkes der Roma 
über eine Globalentschädigung aufgenommen. Ein mit dem 
Luxemburger von 1952 zu vergleichendes Abkommen steht 
bis heute aus, obwohl es inzwischen zwar keinen Staat der 
Roma, wohl aber verschiedene Organisationen gibt, welche 
die Interessen der Roma weltweit und in den einzelnen Staa-
ten vertreten. Doch ihre immer wieder und gerade in jüngs-
ter Zeit erhobenen Ansprüche wurden noch nicht einmal zur 
Kenntnis genommen. Dabei sind sie ohne Zweifel berechtigt. 
Ist doch nahezu allen ausländischen Roma der Anspruch auf 
«Wiedergutmachung» mit der Begründung verweigert wor-
den, dass sie weder im Gebiet des Deutschen Reiches in den 
Grenzen von 1937 gelebt noch zum «deutschen Sprach- und 
Kulturkreis» gehört hätten.

Doch auch vielen Roma, die unzweifelhaft deutsche 
Staatsbürger waren oder gewesen waren, ist die «Wieder-
gutmachung» lange Zeit verweigert worden.11 Es gibt so-
gar Fälle, in denen Roma, die als deutsche Staatsbürger in 
deutsche Konzentrationslager verschleppt worden waren, 
die ihnen nach 1945 zunächst wieder verliehene deutsche 
Staatsbürgerschaft wieder entzogen wurde, wobei man sich 
auf die Gutachten von pensionierten und noch aktiven «Zi-
geunerpolizisten» aus der Zeit des Dritten Reiches berief.12 
Dies ist nicht nur skandalös, sondern ein glatter Verfas-
sungsbruch, denn laut Artikel 16 Abs. 1 des Grundgesetzes, 
darf die «deutsche Staatsangehörigkeit» einem deutschen 

Staatsbürger grundsätzlich nicht «entzogen werden». Der 
«Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines 
Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann 
eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos 
wird». Doch genau dies ist einigen Roma widerfahren, die 
heute immer noch «staatenlos» sind, obwohl sie oder ihre 
Eltern vor und zunächst auch noch nach 1945 die deutsche 
Staatsbürgerschaft besessen hatten.13 

alles «asoziale»?
Doch die skandalöse Geschichte dieser, wie sie von den Be-
troffenen empfunden wurde, «zweiten Verfolgung»14 ging 
noch weiter. Schon Anfang der 1950er Jahre haben Gerichte 
Anträge von überlebenden Roma auf «Wiedergutmachung» 
mit der Begründung abgelehnt, dass es sich bei diesen «Zi-
geunern» um «Asoziale» gehandelt habe.15 Da die «Zigeuner 
und Zigeunermischlinge […] nicht aus rassistischen Grün-
den, sondern wegen (ihrer) asozialen und kriminellen Hal-
tung verfolgt und inhaftiert» worden seien, ordnete der In-
nenminister von Baden-Württemberg am 22. Februar 1950 
an, alle «Wiedergutmachungsanträge von Zigeunern und 
Zigeunermischlingen zunächst dem Landesamt für Krimi-
nal-Erkennungsdienst in Stuttgart zur Überprüfung» zuzu-
leiten.16 Dieses Landesamt für Kriminal-Erkennungsdienst 
wird zweifellos die Beamten der ehemaligen «Zigeunerpoli-
zei» und jetzigen «Landfahrerstellen» um Rat gefragt haben. 
Damit entschieden letztlich die Täter, wer ein Opfer gewesen 
war und Anspruch auf «Wiedergutmachung» hatte.

Dass es so weit kommen konnte, war jedoch auch die 
Schuld des (west-)deutschen Gesetzgebers. Schon vor 
Gründung der Bundesrepublik hatten verschiedene Länder-
parlamente Gesetze zur «Wiedergutmachung nationalso-
zialistischen Unrechts» verabschiedet, in denen bestimmt 
wurde, dass nur die Personen in den Genuss einer derarti-
gen «Wiedergutmachung» kommen sollten, die wegen ihrer 
«politischen Überzeugung», des «Glaubens oder der Weltan-
schauung» oder «aus Gründen der Rasse» verfolgt worden 
waren.17 Diese Formulierung wurde in das «Bundesergän-
zungsgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozi-

9 Vgl. dazu die sarkastische Bemerkung eines jüdischen Opfers: «Meine Frau, meine drei 
Söhne, Mutter und Geschwister nie mehr wieder gesehen. Alle sind in Auschwitz umge-
kommen. Ich frage mich, wie ich es fertig bringe, hier zu sitzen und mich zum deutschen 
Kulturkreis zu bekennen.» Zitiert nach: Pross, Wiedergutmachung, S. 47. 10 In der DDR 
war es ähnlich. Hier sind aber Personen, die aus politischen Gründen verfolgt worden sind 
und Widerstand geleistet haben, besser behandelt worden als die, welche aus religiösen 
und rassischen Gründen verfolgt worden sind. Die Erstgenannten erhielten als Kämpfer 
gegen den Faschismus eine höhere Rente als die bloßen «Opfer des Faschismus». 11 Da-
zu und zum Folgenden: Greußing, Fritz: Das offizielle Verbrechen der zweiten Verfolgung, 
in: Zülch, Tilman (Hrsg.): In Auschwitz vergast – bis heute verfolgt. Zur Situation der Roma 
(Zigeuner) in Deutschland und Europa, Reinbek 1979, S. 192–197; Spitta, Arnold: Wieder-
gutmachung oder wider die Gutmachung, in: ebd., S. 161–167; Körber, Ursula: Die Wieder-
gutmachung und die «Zigeuner», in: Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheitspolitik 
6, 1988, S. 165–175; Spitta, Arnold: Entschädigung für Zigeuner? Geschichte eines Vorur-
teils, in: Goschler, Herbst (Hrsg.): Wiedergutmachung, S. 385–402; Julia von dem Knese-
beck, The Roma Struggle for Compensation in Post-War Germany, Hertforshire 2011. 12 Ei-
nen solchen Fall habe ich dokumentiert: Wippermann, Wolfgang: Mazurka Rose und der 
Artikel 16 des Grundgesetzes, in: Perspektiven. Die internationale StudentInnenzeitung 
7–8/1991, S. 51–53. Noch ausführlicher: Wippermann, Wolfgang: Christine Lehmann and 
Mazurka Rose. Two Gypsies in the Grip of German Bureaucracy, in: Burleigh, Michael (Hrsg.): 
Confronting the Nazi Past. New Debates on Modern German History, London 1996, S. 112–
124. 13 Derartige Fälle werden aus der DDR nicht gemeldet. 14 Greußing, Das offizielle 
Verbrechen der zweiten Verfolgung, in: Zülch (Hrsg.), In Auschwitz vergast, S. 192 ff. Zahl-
reiche weitere Fälle der Diskriminierung von Sinti und Roma bei: Margalit, Gilad: Die Nach-
kriegsdeutschen und «ihre Zigeuner». Die Behandlung der Sinti und Roma im Schatten von 
Auschwitz, Berlin 2001. 15 In der DDR war dies nicht der Fall. Hier behielten solche Sinti 
und Roma, die als «Opfer des Faschismus» eingeschätzt worden waren, ihre Sonderrenten. 
Allerdings nur dann, wenn sie sich nicht strafbar gemacht hatten. 16 Zitiert nach: Körber, 
Die Wiedergutmachung und die Zigeuner, S. 170. 17 So das «Gesetz zur Wiedergutma-
chung nationalsozialistischen Unrechts», das am 12.8.1949 vom Länderrat der amerikani-
schen Zone beschlossen wurde. In: Godin, Reinhard/Godin, Hans (Hrsg.): Rückerstattung 
feststellbarer Vermögensgegenstände in der amerikanischen und britischen Besatzungs-
zone und in Berlin. Gesetze der Militärregierungen mit der Verordnung für Berlin, Berlin 
2. Aufl. 1950, S. 570 ff. 
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alistischen Verfolgung» vom 18. September 1953 sowie das 
«Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer nationalsozialis-
tischer Verfolgung» übernommen.18 

Obwohl sich einige Roma durchaus gegen ihre Verfolgung 
gewehrt haben,19 ist kaum einer von ihnen wegen seiner «po-
litischen Überzeugung» verfolgt worden. Da alle in Deutsch-
land lebenden Roma Christen waren, wobei die meisten wie-
derum der katholischen Kirche angehört hatten, konnte auch 
von keiner Verfolgung wegen des «Glaubens oder der Welt-
anschauung» die Rede sein. Es blieb die Bestimmung «aus 
Gründen der Rasse».

Doch wie kann man «aus Gründen der Rasse» verfolgt wor-
den sein, wenn es gar keine unterschiedlichen oder gar un-
terschiedlich wertigen Rassen gibt, weil alle Menschen so 
verschieden und zugleich so gleich sind, dass jede Kategori-
sierung nach körperlichen oder geistigen Merkmalen auf un-
überwindliche Schwierigkeiten stößt?20 Doch diese These, die 
heute von den meisten Anthropologen und Biologen vertreten 
wird, war damals noch umstritten. Unumstritten war jedoch 
schon zu Beginn der 1950er Jahre, dass Sinti und Roma ge-
nau wie Juden nicht als «Rasse» anzusehen sind. Bei den Ro-
ma kam schließlich noch hinzu, dass ihre Vorfahren aus Indien 
stammen und ihre Sprache, das Romanes, zur indoeuropäi-
schen Sprachfamilie gehört, weshalb sie selbst nach den ab-
strusen Theorien der verschiedenen Rassenideologien genau 
wie die germanischen Völker als «Arier» anzusehen sind.

Doch diese Probleme waren lösbar oder wären lösbar ge-
wesen. Die zuständigen Richter hätten nämlich nur den 
grundlegenden Erlass Himmlers vom 8. Dezember 1938 he-
ranziehen müssen, um zu erkennen, dass die Nationalsozia-
listen in der Tat eine «Regelung der Zigeunerfrage aus dem 
Wesen dieser Rasse heraus» angestrebt haben.21 Bei dieser 
«endgültigen Lösung der Zigeunerfrage» sollten die «rasse-
reinen Zigeuner und die Mischlinge gesondert» behandelt 
werden. Was mit dieser auf den ersten Blick merkwürdigen 
Unterscheidung zwischen «rassereinen Zigeunern» und 
«Mischlingen» gemeint war, hätte man ohne Schwierigkeiten 
der ebenfalls gedruckt vorliegenden Ausführungsanweisung 
vom 1. März 1939 zum Himmler-Erlass22 sowie den verschie-
denen Publikationen Robert Ritters23 entnehmen können, auf 
dessen «rassenbiologische Forschungen» Himmler am 8. De-
zember 1938 ausdrücklich hingewiesen hatte. Nach Ritters 
Überzeugung, die sich dann Himmler zueigen machte, waren 
die Sinti und Roma allenfalls «primitive Arier» und insofern 
den zwar ebenfalls «arischen», aber ebenfalls als «minder-
wertig» geltenden slawischen Völkern vergleichbar.

Doch die meisten der in Deutschland lebenden Roma (Rit-
ter schätzte 90 Prozent) seien nicht «reinrassig», weil sich ih-
re Vorfahren mit «kriminellen» und «asozialen Elementen» 
des deutschen Volkes vermischt hätten. Da nach der damals 
weit verbreiteten These der sogenannten Kriminalbiologen, 
«asoziales» und «kriminelles» Verhalten vererbbar war, gal-
ten diese «Mischlinge» als «geborene Verbrecher» und «Zi-
geuner» zugleich und waren daher gewissermaßen doppelt 
«minderwertig», weil sich ihr «zigeunerisches» mit «asozia-
lem Blut» vermischt hatte. Daher wurden «Zigeunermischlin-
ge» viel rigoroser verfolgt als «jüdische Mischlinge». Selbst 
sogenannte Achtelzigeuner, das heißt Personen, unter de-
ren Urgroßeltern sich ein «Zigeuner» befunden haben soll, 
wurden schließlich genau wie sogenannte Volljuden nach 
Auschwitz deportiert.

Diese Differenzierung zwischen «reinrassigen Zigeunern» 
und «Mischlingen» wirkt grotesk, ist aber durchaus logisch, 

wenn man die abstrusen Theorien dieser «Zigeunerforscher» 
und Rassenpolitiker ernst nimmt. Doch dies taten die west-
deutschen Richter und Kommentatoren des Bundesentschä-
digungsgesetzes nicht. Stattdessen schlossen sie sich völlig 
unkritisch der Meinung von nationalsozialistischen Politikern 
und «Zigeunerpolizisten» an, welche die Roma pauschal als 
«asozial» und «kriminell» stigmatisiert hatten. Übersehen 
wurde dabei erstens, dass keineswegs alle Roma «Asozia-
le» und «Kriminelle» waren, zweitens, dass für die Kriminal-
biologen auch «asoziales» und «kriminelles» Verhalten ver-
erbbar und «rassisch» bedingt war, und schließlich drittens, 
dass es mit rechtsstaatlichen Vorstellungen kaum vereinbar 
ist, Menschen nur deshalb ohne Urteil in Konzentrationsla-
ger zu sperren und zu ermorden, weil sie als «asozial» einge-
stuft wurden.

Genau diesen dreifachen Fehler machte Otto Küster in sei-
nem Kommentar zum Bundesentschädigungsgesetz, in dem 
er die These vertrat, dass alle bis 1943 gegen die Roma er-
griffenen Maßnahmen aus «kriminalpolitischen Gründen» 
erfolgt seien.24 Die nationalsozialistischen Behörden hätten 
sich auf die «Bekämpfung derjenigen Zigeuner beschränkt, 
die sich als asozial erwiesen hatten». Erst 1943 seien auch 
Sinti und Roma nach Auschwitz deportiert worden, die «per-
sönlich nicht zu beanstanden» gewesen seien, wobei Küster 
völlig offenließ, woher er dies wusste und warum die übrigen 
Sinti und Roma «asozial» gewesen sein sollen.

Küsters These sowie ähnliche Fehlurteile verschiedener 
Oberlandesgerichte wurden vom Bundesgerichtshof über-
nommen und bestätigt, der am 7. Januar 1956 höchstrich-
terlich entschied, dass für die Verfolgung der Sinti und Roma 
zumindest bis 1943 nicht «rassenideologische Gesichts-
punkte», «sondern die bereits erwähnten asozialen Eigen-
schaften der Zigeuner» maßgebend gewesen seien, «die 
auch schon früher Anlaß gegeben» hätten, «die Angehöri-
gen dieses Volkes besonderen Beschränkungen zu unter-
werfen».25 Selbst die in dem erwähnten Himmler-Erlass vom 
8. Dezember 1938 «vorgesehenen Maßnahmen» könnten, 
so meinte der Bundesgerichtshof, «ihrem Wesen nach nicht 
als spezifisch rasseverfolgend angesehen werde, sondern 
halten sich noch im Rahmen polizeilicher Vorbeugungs- und 
Sicherungsmaßnahmen».

Damit hatte das höchste deutsche Gericht ein Urteil ge-
fällt, in dem die rassistisch motivierte Verfolgung der Sinti 
und Roma geleugnet wurde. Ein unfassbarer Skandal, der 
jedoch in der damaligen deutschen Öffentlichkeit kaum kri-
tisiert wurde. Eine Ausnahme war ein Aufsatz des Frankfur-
ter Senatspräsidenten Franz Calvelli-Adorno, der eindringlich 

18 In: Bundesgesetzblatt I, 1953, S. 1397 ff. 19 Einige Beispiele bei: König, Ulrich: Sinti und 
Roma unter dem Nationalsozialismus. Verfolgung und Widerstand, Bochum 1989. 20 Ca-
valli-Sforza, Luca und Francesco: Verschieden und doch gleich. Ein Genetiker entzieht dem 
Rassismus die Grundlage, München 1994. Mehr dazu bei: Wippermann, Wolfgang: Was 
ist Rassismus? Ideologien, Theorien, Forschungen, in: Danckwortt, Barbara, u. a. (Hrsg.): 
Historische Rassismusforschung. Ideologien – Täter – Opfer. Mit einer Einleitung von Wolf-
gang Wippermann, Hamburg 1995, S. 9–33. 21 Runderlass des Reichsführers SS und 
Chefs der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern vom 8. Dezember 1938, in: 
Ministerialblatt des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern Jg. 99, Nr. 51, 14. De-
zember 1938, S. 2105–2110. Abgedruckt bei: Wippermann, Wolfgang: Geschichte der Sin-
ti und Roma. Darstellung und Dokumente, Berlin 1993, S. 80 f. 22 Ausführungsanweisung 
des Reichskriminalpolizeiamtes vom 1. März 1939 zum Runderlass des Reichsführers SS 
und Chefs der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern vom 8. Dezember 1938, 
in: Deutsches Kriminalpolizeiblatt (Sonderausgabe), 12. Jg., 20. März 1939; abgedruckt bei: 
Wippermann, Geschichte der Sinti und Roma, S. 81. 23 Vgl. dazu: Brucker-Boroujerdi, Ute/
Wippermann, Wolfgang: Die «Rassenhygienische und Erbbiologische Forschungsstelle» 
im Reichsgesundheitsamt, in: Bundesgesundheitsblatt 23. März 1989, S. 13–19; Wipper-
mann, Geschichte der Sinti und Roma, S. 26 ff. 24 Küster, Otto, u. a.: Bundesentschädi-
gungsgesetz. Bundesergänzungsgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialis-
tischen Verfolgung (BEG) vom 18. September 1953, Kommentar, Berlin 1955, 
S. 48. 25 Teilweise abgedruckt in: Zülch (Hrsg.), In Auschwitz vergast, S. 168–170. 
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darauf aufmerksam machte, dass die «rassische Verfolgung 
der Zigeuner vor dem 1. März 1943», das heißt vor ihrer De-
portation nach Auschwitz, begonnen hatte.26 Heftige Kritik 
kam auch von der United Restitution Organization (URO), 
die unter der Leitung von Kurt May Quellen und Materialien 
sammelte, um nachzuweisen, dass die Sinti und Roma tat-
sächlich aus «rassischen Gründen» verfolgt worden waren.27 

Doch von diesen Argumenten der «Anwälte der Verfolg-
ten» ließen sich einige westdeutsche Oberlandesgerichte 
nicht beeindrucken, die weiterhin Anträge auf Wiedergutma-
chung von Sinti und Roma rigoros ablehnten. Eine beson-
ders scharfe Haltung nahm das Oberlandesgericht München 
ein, das sich weiterhin auf die Voten und Gutachten der ehe-
maligen «Zigeunerpolizisten» in der Münchener «Landfah-
rerzentrale» stützte28 und in einem Urteil vom 1. März 1961 
selbst bestritt, dass die Verfolgung der Sinti und Roma nach 
dem Auschwitzerlass Himmlers «rassisch» motiviert gewe-
sen sei. Wenn «Zigeuner auch von Polizei, SS- oder Wehr-
machtsdienstellen festgenommen und für kürzere oder 
längere Zeit in Gefängnissen oder geschlossenen Lagern 
festgehalten» worden seien, so sei dies nicht geschehen, 
«um sie aus Gründen der Rasse zu verfolgen, sondern weil 
sei ziel- und planlos umherzogen, sich über ihre Person nicht 
ausweisen konnten oder für Spione gehalten wurden.»29 

Da jedoch andere Gerichte, allen voran das Oberlandes-
gericht Frankfurt am Main, zu anderen Urteilen gelangten, 
sah sich schließlich der Bundesgerichtshof am 18. Dezem-
ber 1963 genötigt, die Entscheidung von 1956 wenigstens 
teilweise zu revidieren.30 Die Richter räumten ein, dass ras-
senpolitische Motive für Maßnahmen, die seit dem Himm-
ler-Erlass vom 8. Dezember 1938 getroffen wurden, «mitur-
sächlich» gewesen sein könnten. Daher wurde den Sinti 
und Roma jetzt gestattet, Entschädigungsanträge für Ver-
folgungsmaßnahmen zu stellen, die nach dem 8. Dezember 
1938 stattgefunden hatten.

«Wiedergutmachung für die zeit  
nach 1945»?
Einen derartigen Stichtag zu verkünden, macht vielleicht im 
Bereich des Bürgerlichen Rechts, etwa bei Räumungsklagen, 
Sinn, bei der rechtlichen Würdigung der Verfolgung der Sin-
ti und Roma war dies schlicht Unsinn. Schließlich ist ja auch 
niemand auf die Idee gekommen, zum Beispiel alle antijüdi-
schen Maßnahmen, welche die Nationalsozialisten bis zu den 
Novemberpogromen von 1938 getroffen haben, für rechtens 
zu erklären. Dabei waren die Nürnberger Rassegesetze vom 
15. September 1935 spätestens seit dem 26. November 1935 
auch auf Sinti und Roma übertragen worden.31 Einzelne Ver-
folgungsmaßnahmen hatte es seit Beginn des Dritten Rei-
ches gegeben. Die Sinti und Roma waren jedoch schon vor 
1933 diskriminiert worden, denn alle «Zigeunergesetze» aller 
deutschen Länder waren schlicht verfassungswidrig, weil sie 
den auch für Sinti und Roma geltenden Gleichheitsgrundsatz 
nicht beachteten.32 Streng genommen könnten Roma «Wie-
dergutmachung» auch für das schon während der Weimarer 
Republik an ihnen begangene Unrecht erhalten.

Doch daran hat bisher noch niemand gedacht. Immerhin 
konnten Roma aufgrund eines Beschlusses des Bundesta-
ges vom 14. Dezember 1979 eine «Beihilfe» in Höhe von ma-
ximal 5 000 DM beantragen.33 Die Antragsfrist lief jedoch am 
31. Dezember 1982 aus. Verschiedene der wenigen überle-
benden Sinti und Roma, denen man in den 1950er Jahren 
ihr Recht versagt hatte, waren inzwischen gestorben. Daher 

mutet es schon sehr zynisch an, wenn die Bundesregierung 
am 31. Oktober 1986 in einem abschließenden Bericht «über 
Wiedergutmachung und Entschädigung für nationalsozia-
listisches Unrecht sowie über die Lage der Sinti, Roma und 
verwandter Gruppen» behauptet, dass das Fehl-Urteil von 
1956 «verhältnismäßig geringe praktische Auswirkungen» 
gehabt habe.34 Insgesamt kann man sich Arnold Spittas Ur-
teil nur anschließen, wonach man im Fall der Sinti und Roma 
«wider die Gutmachung» und nicht für eine wirkliche «Wie-
dergutmachung» entschieden habe.35 Daher könnten sie ei-
gentlich auch «Wiedergutmachung für die Zeit nach 1945» 
fordern, wie dies der Liedermacher Wolf Biermann schon 
1979 vorgeschlagen hat. Doch dazu wird es wohl kaum kom-
men. Und Schuld daran tragen neben den deutschen Poli-
tikern und Juristen auch deutsche Historiker, die den Völ-
kermord an den Sinti und Roma marginalisiert und zugleich 
seinen rassistischen Charakter geleugnet haben, womit sie 
sich als Apologeten und willfährige Vollstrecker der antiziga-
nistischen Politik der Bundesrepublik erwiesen haben.

 
«kriminalpräVentiVe» oder  
«rassische» motiVe?
An den gesamten, hier bewusst ausführlich geschilderten po-
litischen und juristischen Auseinandersetzungen über die Fra-
ge der «Wiedergutmachung» an Sinti und Roma haben sich 
die deutschen Historiker kaum beteiligt.36 Dies überließen sie 
fachfremden, aber gleichwohl extrem antiziganistisch einge-
stellten Außenseitern wie dem Landauer Obermedizinalrat 
Hermann Arnold, der verschiedene Bücher über die Geschich-
te der Sinti und Roma im Allgemeinen, den Völkermord im Be-
sonderen geschrieben hat, in denen der rassistische Charak-
ter dieses Völkermordes geleugnet und die Sinti und Roma 
selber als «Asoziale», «Bastarde», «Primitive», «Wildbeuter» 
etc. diffamiert wurden.37 Gleichwohl oder vielleicht auch gera-
de deshalb erfreute sich dieser Arnold bei den mit der «Zigeu-
nerfrage» befassten Behörden eines mehr als guten Rufes. Er 
war ein gefragter Gutachter und prägte mit seinen extrem an-
tiziganistischen Publikationen über die Sinti und Roma auch 
das Bild in den (west-)deutschen Schulbüchern und Lexika.

Für die immer mehr expandierende NS-Forschung war 
der Völkermord an den Sinti und Roma dagegen kein The-
ma. In den Handbüchern und Überblicksdarstellungen zur 
Geschichte des «Dritten Reiches» wurden die Sinti und Ro-
ma, wenn überhaupt, dann nur ganz am Rande erwähnt.38 
Für diese Vernachlässigung waren zweifellos auch antiziga-

26 Calvelli-Adorno, Franz: Die rassische Verfolgung der Zigeuner vor dem 1. März 1943, in: 
Rechtsprechung zum Wiedergutmachungsrecht 12, 1961, S. 529 ff. 27 Dazu: Hockerts, 
Hans Günther: Anwälte der Verfolgten. Die United Restitution Organization, in: Herbst/
Goschler (Hrsg.), Wiedergutmachung, S. 249–272. 28 Zahlreiche skandalöse Beispiele bei: 
Schenk, Rassismus gegen Sinti und Roma, S. 330 ff. 29 Zitiert nach Schenk, Rassismus 
gegen Sinti und Roma, S. 326. 30 BGH-Urteil vom 18. Dezember 1963, in: Rechtsprechung 
zum Wiedergutmachungsrecht 1964, S. 209 ff. 31 Siehe den Runderlass des Reichs- und 
Preußischen Ministers des Innern vom 26. November 1935 über das «Verbot von Rassen-
mischehen», in: Ministerialblatt für die innere Verwaltung 1935, Nr. 49, Sp. 1429–1434; ab-
gedruckt bei: Wippermann, Geschichte der Sinti und Roma, S. 77. 32 Zu diesem Ergebnis 
gelangte eine zeitgenössische Dissertation: Höhne, Werner K.: Die Vereinbarkeit der deut-
schen Zigeunergesetze mit dem Reichsrecht, insbesondere der Reichsverfassung, Jur. 
Diss., Heidelberg 1929. 33 Dieser Beschluss wurde in Form einer sog. «Härteregelung» 
am 26. August 1981 in Kraft gesetzt. Vgl.: Rose, Romani: Bürgerrechte für Sinti und Roma. 
Das Buch zum Rassismus in Deutschland, Heidelberg 1987, S. 59. 34 Drucksache des 
Deutschen Bundestages 10/6287 vom 31. Oktober 1986, S. 34. 35 Spitta, Wiedergutma-
chung oder wider die Gutmachung, S. 161–167. 36 Zum Folgenden: Wippermann, Wolf-
gang: «Wie mit den Juden»? Der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma 
in Politik, Rechtssprechung und Wissenschaft, in: Bulletin für Faschismus- und Weltkriegs-
forschung 15/2000, S. 3–29. 37 Sein Hauptwerk ist: Arnold, Hermann: Die Zigeuner. Her-
kunft und Leben im deutschen Sprachgebiet, Olten 1965. Dieses Buch erfreute sich einer 
großen Beliebtheit, wurde in allen Lexika zitiert und prägte auch die hier zu findenden Urtei-
le bzw. Vorurteile über die Roma. 38 Dies trifft auch auf die Handbücher und Überblicksdar-
stellungen der DDR zu. Allerdings hat kein einziger DDR-Historiker so negativ über die Sinti 
und Roma geschrieben, wie es einige westdeutsche getan haben. 
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nistische Vorurteile maßgebend. Hinzu kam jedoch, dass die 
Repräsentanten aller Hauptrichtungen der NS-Forschung 
Schwierigkeiten hatten und haben, den Völkermord an den 
Sinti und Roma zu erklären.

Erwähnenswert ist allein ein kleiner, knapp zehn Seiten 
umfassender Aufsatz des Mitarbeiters des Münchener Insti-
tuts für Zeitgeschichte, Hans Buchheim, aus dem Jahr 1958 
über die «Zigeunerdeportation vom Mai 1940».39 Es handelt 
sich um eine Auftragsarbeit, die von den Gerichten angefor-
dert wurde, die sich damals mit der Frage beschäftigten, ob 
die Deportation der Sinti und Roma vom Mai 1940 rassis-
tisch motiviert war oder nicht. Buchheim bejahte diese Fra-
ge in seinem viel zu knappen «Gutachten» zwar, beschränk-
te sich aber auf nur einige wenige Dokumente und machte 
sich insgesamt die Sache viel zu leicht. Insofern war es nicht 
völlig unbegründet, wenn die Gerichte, wie erwähnt, sei-
nem Urteil nicht folgten. Hinzu kam, dass Buchheims knap-
pe Expertise von einem Aufsatz des Juristen Hans-Joachim 
Döring widerlegt wurde, der ein Jahr später – 1959 – in den 
angesehenen «Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte» er-
schien.40 Döring sprach sich hier sowie in seinem fünf Jahre 
später veröffentlichten Buch über «Die Zigeuner im national-
sozialistischen Staat» dafür aus, dass die Verfolgung der Sinti 
und Roma überwiegend nicht rassistisch, sondern «kriminal-
präventiv» motiviert gewesen sei.41 

Dieser, wie bereits ausführlich begründet, falschen These 
Dörings haben die deutschen Fachhistoriker nicht widerspro-
chen und sie stattdessen stillschweigend akzeptiert. Damit 
unterschieden sie sich ganz wesentlich von einigen auslän-
dischen Historikern, die seit den 1960er Jahren einige Studi-
en vorlegten, in denen klar und eindeutig bewiesen wurde, 
dass die Verfolgung der Sinti und Roma sehr wohl rassistisch 
motiviert war. Zu nennen sind Jerzy Ficowsky aus Polen, Sel-
ma Steinmetz und Erika Thurner aus Österreich, Bernard Si-
jes aus Holland, Miriam Novitch aus Israel und vor allem das 
schon mehrfach zitierte Buch der Engländer Donald Kenrick 
und Grattan Puxon.42 Doch auch diese durchaus verdienst-
vollen Pionierstudien wurden in Deutschland kaum rezipiert 
und, wenn überhaupt, sehr spät ins Deutsche übersetzt.

Erst seit Beginn der 1970er Jahre und nachdem Repräsen-
tanten der Roma selber in öffentlichkeitswirksamen Aktio-
nen auf ihr Schicksal aufmerksam gemacht hatten,43 änderte 
sich das Bild. Jetzt erschienen neben einigen populärwissen-
schaftlich gehaltenen Gesamtdarstellungen auch verschie-
dene wissenschaftliche Untersuchungen zur Verfolgung 
vornehmlich der deutschen Sinti und Roma im lokalen und 
regionalen Bereich. Hinzu kamen einige Detailstudien zur 
Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma in Osteuropa, die 
jedoch mehr von ausländischen als deutschen Historikern 
verfasst waren. Damit wurden nicht nur die Faktenkenntnis-
se wesentlich erweitert, sondern auch die These begründet, 
dass die Verfolgung der Sinti und Roma generell und von An-
fang an rassistisch motiviert gewesen war,44 ja ein integraler 
Bestandteil der allgemeinen Rassenpolitik des nationalsozi-
alistischen «Rassenstaates» gewesen ist.45 Daher schlugen 
neben Repräsentanten der Roma selbst, die dies schon im-
mer behauptet hatten, auch einige in- und ausländische For-
scher vor, den Völkermord an den Roma mit dem an den Ju-
den zu vergleichen und die beiden gemeinsamen, rassistisch 
motivierten Grundzüge herauszuarbeiten.46 

Der These, dass die Roma «wie die Juden» ebenfalls aus 
rassistischen Motiven ermordet worden sind, wurde jedoch 
auch widersprochen.47 In Deutschland kamen die ersten An-

griffe gegen die Rassismus-These von einigen Gießener Eth-
nologen, Psychologen und Soziologen, die sich unter der 
Leitung des Theologen Reimar Gronemeyer zum «Gießener 
Projekt Tsiganologie» zusammengeschlossen hatten. Diese, 
wie sie sich selbst nennen, «Tsiganologen» beschäftigten 
sich zunächst mit der gegenwärtigen Lage der deutschen 
Roma. Dabei übernahmen sie die auch von anderen Sozio-
logen und Sozialarbeitern vertretene These, wonach es sich 
bei den Roma nicht um eine ethnische Minderheit, sondern 
um eine «soziale Randgruppe» handele, die sich gegen ih-
re Integration in die «uniforme Industriegesellschaft» weh-
re und stattdessen mit einem gewissen «Eigensinn» an ihrer 
«zigeunerischen Lebensweise» festhalte, um in ihrer «peri-
pheren Subkultur» zu verbleiben.48 All dies war zunächst kei-
neswegs negativ gemeint. Denn offensichtlich hofften diese 
Alt-68er in den zu einer «sozialen Randgruppe» mit einem 
rebellischen «Eigensinn» stilisierten Sinti und Roma einen Er-
satz für das Proletariat gefunden zu haben, das für die Revo-
lution nicht mehr infrage käme, weil es sich ganz dem «Kon-
sumterror» ergeben habe.

Diese revolutionären Wunschträume wurden jedoch von 
den Roma ganz und gar nicht geteilt. Stattdessen beharr-
ten sie darauf, dass sie in Deutschland eine ethnische Min-
derheit und keine «soziale Randgruppe» darstellten, die sich 
zudem keineswegs aus «Eigensinn» gegen eine Integration 
wehre. Im Gegenteil! Ihre eigentlich schon lange vollzogene 
Akkulturation würde vielmehr von der notorisch antiziganis-
tisch eingestellten Mehrheitsgesellschaft entweder nicht zur 
Kenntnis genommen oder bewusst verhindert.

Die Gießener «Tsiganologen» reagierten ob dieses nicht 
erwarteten «Eigensinns» der Sinti und Roma mehr als ver-
stört. Anstatt ihre eigenen vorgefassten Theorien zu revidie-
ren, warfen sie den Sinti und Roma vor, weiterhin an ihrer «zi-
geunerischen Lebensweise» festzuhalten. Dies war erstens 
nicht wahr, weil heute alle deutschen Sinti und Roma sess-
haft geworden sind und über einen festen Wohnsitz verfü-
gen, den sie allenfalls für gewerbliche oder Urlaubszwecke 
für kürzere oder auch längere Zeiten verlassen. Außerdem 
wird mit der Konstruktion einer spezifischen «zigeunerischen 
Lebensweise» bestimmtes soziales, genauer gesagt «asozi-
ales» Verhalten einer gesamten Volksgruppe zugeschrieben 

39 Buchheim, Hans: Die Zigeunerdeportation vom Mai 1940, in: Gutachten des Instituts für 
Zeitgeschichte, Bd. 1, München 1958, S. 51–61. 40 Döring, Hans-Joachim: Die Motive der 
Zigeuner-Deportation vom Mai 1940, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 7/1959, S. 418–
428. 41 Döring, Hans-Joachim: Die Zigeuner im nationalsozialistischen Staat, Hamburg 
1964. 42 Ficowski, Jerzy: Cyganie Polscy. Skice historyczno-obyczajow, Warschau 1953; 
ders.: Cyganie na polskich drogach, Krakau 1965; ders.: Wieviel Trauer und Wege. Zigeuner 
in Polen, Frankfurt am Main 1992; Steinmetz, Selma: Österreichs Zigeuner im NS-Staat, Wien 
1966; Thurner, Erika: Nationalsozialismus und Zigeuner in Österreich, Salzburg 1983; Sijes, 
Bernard, u. a., Vervolging van Zigeuners in Nederland 1940–1945, s’Gravenhage 1979; No-
vitch, Miriam: Le génocide des Tsiganes sous le Régime Nazi, Paris 1968; Kenrick, Donald/
Puxon, Grattan: The Destiny of Europe’s Gypsies, London 1982. 43 Dazu vor allem: Rose, 
Bürgerrechte für Sinti und Roma. 44 So der Vorsitzende des Zentralrats der deutschen Sin-
ti und Roma, Romani Rose. Vgl.: Rose, Romani (Hrsg.): Der nationalsozialistische Völkermord 
an Sinti und Roma, Heidelberg 1995. Ebenso eindeutig für die Rassismus-These: Reemtsma, 
Katrin: Sinti und Roma. Geschichte, Kultur und Gegenwart, München 1996. 45 So: Burleigh, 
Michael/Wippermann, Wolfgang: The Racial State. Germany 1933–1945, Cambridge 1991, 
bes. S. 113 ff. Ähnlich bereits: Müller-Hill, Benno: Tödliche Wissenschaft. Die Aussonderung 
von Juden, Zigeunern und Geisteskranken 1933–1945, Reinbek 1984. 46 Hinzuweisen ist 
hier vor allem auf die Forschungen der Amerikanerin und langjährigen Mitarbeiterin des Wa-
shingtoner Holocaust Museum Sybil Milton. Vgl. u. a.: Milton, Sybil: Der Weg zur «Endlösung 
der Zigeunerfrage». Von der Ausgrenzung zur Ermordung der Sinti und Roma, in: Bamber-
ger, Edgar/Ehmann, Annegret (Hrsg.): Kinder und Jugendliche als Opfer des Holocaust, Hei-
delberg 1995, S. 29–52. 47 Daran und an der gesamten Kontroverse über den rassistischen 
Charakter der Verfolgung der Sinti und Roma haben sich Historiker der DDR kaum beteiligt. 
Vor 1990 durften sie es vielleicht nicht und danach konnten sie es vielleicht deshalb nicht 
mehr, weil sie ihren Job verloren hatten. 48 Münzel, Mark/Streck, Bernhard (Hrsg.): Kum-
pania und Kontrolle. Moderne Behinderungen zigeunerischen Lebens, Gießen 1981; Gro-
nemeyer, Reimar (Hrsg.): Eigensinn und Hilfe. Zigeuner in der Sozialpolitik heutiger Sozial-
gesellschaften, Gießen 1983. Dazu und zur folgenden Kritik: Wippermann, «Wie die 
Zigeuner», S. 200 ff. 
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und damit ethnisiert. Dies kommt bereits einer rassistischen 
Denkweise ziemlich nahe.

Während die Gießener «Tsiganologen» einmal deutlich 
machten, dass sie selbst noch in gewissen Vorurteilen ei-
nes rassistischen Antziganismus befangen waren, stritten 
sie andererseits die rassistische Motivation der nationalso-
zialistischen Verfolgung der Sinti und Roma mehr oder min-
der entschieden ab. Dabei tat sich vor allem Bernhard Streck 
besonders hervor, der seine bisherigen durchaus richtigen 
Ansichten revidierte49 und nun die These vertrat, dass die Na-
tionalsozialisten nur eine «sozialpolitische» Lösung des «Zi-
geunerproblems» angestrebt hätten, wobei es ihnen mehr 
auf eine «Beseitigung von Missständen, weniger von Perso-
nen» angekommen sei.50 Damit hatte Streck de facto die revi-
sionistischen Thesen eines Arnold übernommen.

Dazu muss man wissen, dass die These, der Völkermord 
an den Roma sei rassistisch motiviert und schon deshalb mit 
dem Holocaust zu vergleichen, bei einigen, aber, wie schon 
erwähnt, keineswegs allen jüdischen und israelischen His-
torikern auf Kritik gestoßen ist.51 Vorgetragen wurde sie un-
ter anderem von dem Nobelpreisträger Elie Wiesel und dem 
sehr angesehenen israelischen Holocaustforscher Yehuda 
Bauer.52 Anlass war die Frage, ob in dem Washingtoner Ho-
locaust Museum auch das Schicksal der Sinti und Roma er-
wähnt werden sollte, was von Wiesel, Bauer und anderen 
jüdischen und israelischen Historikern mit dem Argument 
zurückgewiesen wurde, der Mord an den Juden sei absolut 
einzigartig gewesen. Dagegen opponierte der Vorsitzende 
der US-amerikanischen Roma Ian Hancock,53 der dabei auch 
von einigen anderen US-amerikanischen Historikern nicht-
jüdischer und jüdischer Herkunft unterstützt wurde. Seine 
Intervention war erfolgreich. Im Washingtoner Holocaust 
Museum wird auch der Völkermord an den Sinti und Roma 
erwähnt, ja als Teil des allgemeinen Holocaust dargestellt.54 

Diese pragmatische und gewissermaßen «typisch ameri-
kanische» Lösung hätte für Deutschland eine Vorbildfunkti-
on haben können, wo man seit Ende der 1980er Jahre darü-
ber diskutierte, zwar kein Holocaustmuseum, wohl aber ein 
Holocaustmahnmal zu errichten, das jedoch ausschließlich 
an das Schicksal der Juden erinnern sollte. Wie nicht anders 
zu erwarten war, stieß dies auf die Kritik der Sinti und Roma 
und auch der Repräsentanten der anderen Opfer und Opfer-
verbände. Dies konnte und sollte der Öffentlichkeit nicht ver-
borgen bleiben. Während einige vor einer Hierarchisierung 
der Opfer im Allgemeinen, der Marginalisierung des Schick-
sals der Sinti und Roma im Besonderen warnten, spitzten die 
anderen die These von der absoluten Singularität des Juden-
mordes bzw. der «Endlösung der Judenfrage» zu. Dabei kam 
es zu höchst unerfreulichen, wechselseitigen Angriffen und 
Verdächtigungen.

Darauf und auf die gesamte und insgesamt unerfreuliche 
Geschichte des Holocaustdenkmals soll hier nicht weiter 
eingegangen werden.55 Wichtig ist das Ergebnis: Das Holo-
caustdenkmal ist nur dem Gedenken an die «ermordeten Ju-
den Europas» gewidmet. Dies ist legitim. Nicht legitim und 
scharf zu kritisieren ist, wenn die ausschließliche Berück-
sichtigung der Shoah mit einer Relativierung der Bedeutung 
des Porrajmos begründet wird. Denn bei beiden Verbrechen 
handelte es sich um gleiche oder zumindest vergleichbare, 
intendierte und rassistisch motivierte Völkermorde. Leider 
wird diese Erkenntnis, die sich in der deutschen und inter-
nationalen Forschung schon durchgesetzt hatte, von einigen 
deutschen und ausländischen Forschern wieder bestritten.56 

Doch auch darauf wollen wir hier nicht weiter eingehen. Die-
sen Streit soll man den notorisch streitlustigen Historikern 
überlassen.57 Stattdessen wenden wir uns der eingangs 
schon erwähnten Frage zu, ob jetzt mit der Errichtung des 
Denkmals für die ermordeten Sinti und Roma Europas alles 
wieder gut ist und wieder gutgemacht worden ist.

denkmal des denkmals
Natürlich nicht! Es ist nicht alles gut. Der Völkermord an 
den Sinti und Roma kann nicht wieder gutgemacht werden. 
Schon gar nicht durch ein Denkmal. Was man zwar nicht wie-
der gut, aber besser machen kann, ist die Aufarbeitung der 
doppelten Vergangenheit. Zum einen der nationalsozialisti-
schen und zum anderen der bundesrepublikanischen. In bei-
den Bereichen ist noch viel zu tun. Man muss die Fakten klä-
ren und über ihre Leugnung aufklären. Vor allem muss man 
den Sinti und Roma gerecht werden. Das ihnen in der NS-Zeit 
angetane Leid kann man nicht wieder gutmachen. Wieder 
gutmachen kann man aber die ihnen verweigerte Wiedergut-
machung; überwinden sollte man die nach wie vor vorhande-
nen antiziganistischen Vorurteile der Mehrheitsgesellschaft; 
und bekämpfen muss man die Diskriminierung der Sinti und 
Roma. Hier bei uns in Deutschland und in unseren Nachbar-
ländern. Zu all dem könnte ein neues und anderes Denkmal 
beitragen. Es wäre ein Denkmal des Denkmals.
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